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Uebereiiikimft

zwischen dem Gewerbe-Museum Zürich und der Schweizerischen

permanenten Schulausstellung.

Zwischen dem Verwaltungsrath des Gewerbemuseums Zürich
und der Kommission der Schweizerischen permanenten Schulausstell-

ung wird folgende Uebereinkunft abgeschlossen :

Art. 1.

Da das Gewerbemuseüm nach seinen Statuten von 1881 auf
die Weiterführung seiner bisherigen Abtheilung D »Sammlung von
Lehrmitteln und Schulbedürfnissen« verzichtet, so hört die Schweizer,

permanente Schulausstellung auf, einen Bestandtheil desselben zu
bilden und konstituirt sich als selbständiges Institut.

Art. 2.

Das Gewerbemuseum iiberlässt der Schweizerischen permanenten
Schulausstellung alle Lehrmittel und Mobilien, welche aus Zuschüssen

des ersteren angeschafft worden sind, zu vollem Eigenthum und sorgt
dafür, dass auch Seitens der Zentralkommissiou der Gewerbemuseen

Zürich und Winterthur keinerlei Rückerstattungs-Ansprüche erhoben

werden.

Art. 3.

Um der Schulausstellung den Uebergang zu selbständiger
Gestaltung zu erleichtern, verpflichtet sich das Gewerbemuseum

Zürich, ausser dem Beitrag von Fr. 1000 für das Jahr 1881,
Beiträge von je Fr. 1000 in zwei Raten — Ende März und September

— auch für die Jahre 1882—84, und sodann von je 500 Fr. für
die Jahre 1885 und 1886 an die Schulausstellung zu bezahlen,
unter der Bedingung, dass letztere als selbständiges Unternehmen
die Aufgabe — Sammlung von Lehrmitteln und Schulbedürfnissen

— fortsetze, die ihr bisher als Theil des Gewerbemuseums oblag.



Art. 4.

So lange das Gewerbemuseum der Schulausstellung jährliche
Beiträge bezahlt, hat es auch die Rechte, welche die Statuten délais

selbständiges Unternehmen zu konstituirenden Schulausstellung
den subventionirenden Korporationen verleihen.

Art. 5.

Ausser den der Schulausstellung durch di§, Art. 2 und 3

zugesicherten Leistungen verzichtet dieselbe ihrerseits auf alle weiteren

Ansprüche, welche aus dem bisherigen Verhältniss zum Gewerbemuseum

hergeleitet werden könnten.

ZRatifizirt

Namens des Verwaltungsratb.es
des

Gewerbe-Museums Zürich,

Der Präsident :

(sig.) Dr. ZE3,ô:œ.er.

Der Ahtuar :

(sig.) ILvdZ"ö-ller-

Namens der Kommission
der

Schweizer, permanenten Schulausstellung,

Der Präsident:

(sig.) TECcller.
Der Ahtuar :

(sig.) -Ä~ Bolleter.
Zürich, den 29. November 1881. Zürich, den 27. August 1881.
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